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Iie äußerste Menstattersgrenze als ZollprakLikant.
In Nr. 44 der vorjährigen Umschau bezeichneten wir es 

als einen — wenn auch winzigen — so doch immerhin 
als einen Trost, daß die erst nach dem Ablauf des 8. Dienst­
jahres in die Charge der Hanptamtassistenten gelangenden 
Zollpraktikanten in gehaltlicher Beziehung nach der allgemei­
nen Verfügung des. Pr. Fin.-Min. vom 28. April 1894 
nicht schlechter gestellt werden können, als ihr? mit dem 
vollendeten 8. Dienstjahre beförderten Collegen.

Diesem Trost giebt nachstehender Erlaß des Preuß. 
Fin.-Minist. v. 19. Mai 1898 bestimmten Ausdruck:

„Bei den aus dem Supernamerariat hervorgegangenen 
Beamten der Verwaltung der indirekten Steuern, welche 
vor ibrer etatmäßigen Anstellung als Hanptamtassisten- 
ten nach den früher geltenden Bestimmungen als Grenz- 
und Stenerausseher etatmäßig angestellt waren, auf Grund 
der Bestimmungen über die Stellung und Beschäftigung 
der Zollpraktikauten vom 24. Mai v. I. auf diese etat­
mäßige Anstellung aber verzichtet haben und zu Zollprak­
tikanten ernannt worden sind, ist die Zeit ihrer etat­
mäßigen Anstellung im Aufseherdienste bei Feststellung des 
Besoldungsdienstalters als Hanptamtassistent als diätarische 
Dienstzeit zu behandeln. Hiernach ist dann, wenn die von 
einem der bezeichneten Beamten nach Beendigung der drei­
jährigen Vorbereitungszeit bis zum Tage des Eintritt in 
die etatmäßige Stellung als Hanptamtassistent zurückge­
legte Dienstzeit einschließlich der Zeit der Anstellung als 
etatmäßiger Grenz- und Steuerausseher die Dauer von 
5 Jahren übersteigt, der über diesen Zeitraum hin­
ausgehende Theil der Zeit bei Feststellung des 
Besoldungsdienstalters des Beamten in der neuen 
Stellung mit zu berücksichtigen.

Die 3jährige Vorbereitungszeit ist von demjenigen 
Tage ab zu rechnen, von welchem das Dienstalter als 
Supernumerar beginnt. Es kommt also bei Feststellung

des Besoldungsdienstalters als Hanptamtassistent derjenige 
Theil in Anrechnung, um welchen die Zeit vom Tage des 
Dienstalters als Supernumerar bis zum Tage des Be­
ginns der etatmäßigen Anstellung als Hauptamtassistent 
die Dauer von 8 Jahren übersteigt.

In derselben Weise ist bei Feststellung des Vesoldungs- 
dienstalters derjenigen früheren Zollpraktikanten zu ver­
fahren, welche ausnahmsweise ohne vorherige Bekleidung 
der Stelle eines Hauptamtassistenten als Sekretäre der 
Provinzial-Steuer-Direktionen angestellt worden sind, oder 
künftig angestellt werden.

Die Mitberückstchtigung der früheren Dienstzeit hat 
überhaupt nur da zu erfolgen, wo die Verzögerung der 
etatmäßigen Anstellung durch Mangel von Vakanzen oder 
sonstige von dem Zuthun des Beamten unabhängige 
Gründe veranlaßt ist, dagegen nicht in solchen Fällen, wo 
etwa unzureichende Leistungen oder sonstige in der Person 
des Beamten selbst beruhende Gründe die Ursache der 
Verzögerung gebildet haben.

Hiernach ist bei Feststellung des Besoldungsdienstalters 
der in Betracht kommenden bereits zu Hauptamtassisten­
ten oder Sekretären der Direktionen ernannten oder dem­
nächst zu dieser Beförderung gelangenden Zollpraktikanten 
zu verfahren.

Die Ausdehnung der Vergünstigung (?!) auf solche 
Beamte, welche aus ihre etatmäßige Anstellung im Anf- 
seherdienste nicht verzichtet haben und deshalb unmittelbar 
aus der Stellung als Grenz- ooer Stenerausseher in eine 
etatmäßige Stelle des Bureaudienstes befördert sind oder 
noch befördert werden, ist ausgeschlossen."

— Diese Bestimmung gilt hiernach nicht für diejenigen 
Snpernumerare mit einem Dienstalter von mehr als 8 Jah­
ren, welche vor dem 1. Juli 1897 zu Hauptamtsassistenten 
befördert worden sind, und diejenigen Snpernumerare, welche 
nicht in die Stellung eint Zollpraktikanten eingetreten und 
nach dem 1. Juli 1897 Hauptamtassistent geworden sind.


